
         
Bundesministerium für Justiz 
Herrn HonProf  
Sektionschef Dr. Gerhard Hopf 
Museumstrasse 7 
1010 Wien      

Betrifft:  Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Urheberrechtsgesetz geändert   
wird (UrhG-Nov 2005) 
Begutachtungsverfahren 
BMJ-B8.118/0006-I 4/2005   

Wien, am 15.11.2005   

Sehr geehrter Herr Sektionschef Dr. Hopf!  

Wir danken für die Übermittlung des Entwurfes eines Verwertungsgesellschaftengesetzes und 
für die Einladung, hiezu Stellung zu nehmen.    

Wir begrüßen die Umsetzung der Richtlinie zum Folgerecht, nehmen aber zugleich mit 
Enttäuschung zur Kenntnis, dass die materielle Regelung nach dem erklärten Ziel auf dem 
Mindestniveau erfolgen soll. Wir sehen darin ein für den Urheberrechtsschutz insgesamt 
bedrohliches Signal, bedeutet es doch, dass im Interessenausgleich den Rechteinhabern nur das 
Minimum am wirtschaftlichen Erfolg ihrer Werke zugestanden werden soll, womit zugleich der 
Löwenanteil dem Handel bzw. den Nutzern ganz allgemein zuerkannt wird.  

Hinsichtlich der verschiedenen Details beziehen wir uns auf die Stellungnahme unserer 
Schwestergesellschaft VBK vom 4. November 2005, die wir voll unterstützen.  

Die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG

 

vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des Geistigen Eigentums bewerten wir insgesamt positiv aus dem Wissen heraus, dass 
das materielle Urheberrecht allein ohne die entsprechenden Möglichkeiten des Enforcement 
in der Praxis wirkungslos wäre.  

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns, zusätzlich auf ein höchst aktuelles Problem bei 
Durchsetzung der Vergütungsansprüche gemäß § 42b UrhG (Leerkassetten- und 
Reprographie-Gerätevergütung) hinzuweisen. Wir sind immer häufiger mit der Tatsache 
konfrontiert, dass Unternehmen mit Sitz im Ausland über Internet-Angebote vergütungs-
pflichtiges Trägermaterial und vergütungspflichtige Geräte nach Österreich liefern, ohne die 
in Österreich fällige Vergütung nach  österreichischen Tarifen zu entrichten. Es wird uns  
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hiebei die Einrede entgegengehalten, bei direkten Lieferungen durch ausländische 
Unternehmer sei keine österreichische Leerkassetten- bzw. Gerätevergütung fällig. Dies führt 
zu spürbaren Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten österreichischer Händler und verkürzt 
natürlich die Erträge aller Rechteinhaber in Österreich. Dieses Gefälle ist u.a. darauf zurück 
zu führen, dass Staaten wie Luxemburg, England und Irland überhaupt keine Vergütung für 
die Rechteinhaber kennen, andere Staaten wie z.B. Deutschland ein unterschiedliches 
Anknüpfungssystem vorsehen, was im Endergebnis im Vergleich zu Österreich zu sehr 
niedrigen Vergütungen auf das Trägermaterial führt. Auch hier lohnt sich die Hinterziehung 
der österreichischen Tarife. Funktionäre der Wirtschaftskammer Österreich haben bereits auf 
die zunehmende Wettbewerbsverzerrung hingewiesen.   

Zum Zeitpunkt der Einführung der Leerkasseettenvergütung durch die UrhG-Nov 1980 gab es 
noch keinen Internet-Handel, zum Zeitpunkt der Einführung der Gerätevergütung durch die 
UrhG-Nov 1996 spielte der Internet-Handel noch keine wirtschaftlich relevante Rolle. Der 
Gesetzgeber konnte die Problematik daher noch nicht berücksichtigen. Wir sind zwar 
überzeugt, dass schon die geltende Regelung des § 42b die Zahlungspflicht auch eines 
ausländischen Lieferanten normiert, halten aber eine ausdrückliche Klarstellung für äußerst 
wünschenswert, verbunden mit einer entsprechenden Gerichtsstands-Regelung im Inland. Die 
von uns vorgeschlagenen Ergänzungen des § 42b sind im beiliegenden Vorschlag im 
Fettdruck dargestellt.  

Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie erscheint uns als geeigneter Rahmen, um durch 
eine geringfügige Ergänzung des § 42b UrhG das relativ neue Phänomen des Internet-Handels 
zweifelsfrei in den Griff zu bekommen.  

Schließlich werden die durch die kleine Reform des Filmurheberrechts

 

(§ 38 Abs 1a) 
erfolgten Klarstellungen von uns grundsätzlich positiv bewertet.  

Wir bitten höflich, die vorgeschlagenen Ergänzungen in die UrhG-Novelle 2005 einzubauen 
und danken im Voraus im Namen der von uns vertretenen Rechteinhaber für Ihre Mühe und 
Ihr Verständnis.  

Von unserer Stellungnahme werden 25 Ausfertigungen dem Präsidium des Nationalrats 
übersandt. Die Stellungnahme wird auch elektronisch an begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

 

sowie kzl.b@bmj.gv.at übermittelt.   

Mit freundlichen Grüßen  
Literar-Mechana  
Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte GmbH     

Prof Mag Franz-Leo POPP 
Geschäftsführer   

32/SN-350/ME XXII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt2 von 5

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 
3

 
32/SN-350/ME XXII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 3 von 5

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 
4

  
32/SN-350/ME XXII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt4 von 5

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 
5

 
32/SN-350/ME XXII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 5 von 5

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.


